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Spruch des Tages

Ein Mann mit weißem Haar ist wie

ein Haus mit Schnee auf dem Dach…

Es beweist noch lange nicht,

dass im Herd kein Feuer ist.

Maurice Chevalier

Nächster 
Redaktionsschluss:

Freitag, 23. Januar 2015

Nächster 
Erscheinungstermin:

Mittwoch, 4. Februar 2015

NEUES VOM AMTV

&

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
am Montag, dem 26. Januar 2015, 19.00 Uhr

in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Bestätigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 01.12.2014

3. Bürgerfragestunde

4. Annahme von Spenden 

5. Änderung der bestehenden Entgeltregelung für die Wackersporthalle 

6. Informationen des Bürgermeisters

7. Anfragen der Gemeinderäte

Gerd Barthold
Bürgermeister

Beschlüsse Technischer Ausschuss vom 12.01.2015

Beschluss-Nr. T 01/15
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zum Bau-
antrag nach § 68 SächsBO für den Ersatzneubau einer Stützmauer, An der Wein-
straße 42, Flurstück-Nr. 678/13; Gemarkung Diesbar-Seußlitz.

Beschluss-Nr. T 02/15
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zum Bau-
antrag nach § 68 SächsBO für den Neubau eines Einfamilienhauses, Mittelstraße 18,
Flurstück-Nr. 9/2, Gemarkung Weißig. 

Bekanntmachung

Wahl einer Friedenrichterin/eines Friedensrichters in der Gemeinde Nünchritz
im Jahr 2015
Entsprechend dem Sächsischen Schieds- und Gütestellengesetz (SächsSchieds-
GütStG) vom 27. Mai 1999, zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom
18.12.2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086), ist die Schiedsstelle der Gemeinde Nünchritz
zum Juli 2015 neu zu besetzen. Die/der Friedensrichter(in) wird vom Gemeinderat
auf 5 Jahre gewählt. Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhält der/die Friedensrichter(in)
eine monatliche Aufwandsentschädigung. Die Wahl der/des Friedensrichters(in) Be-
darf der Bestätigung durch den Vorstand des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die
Schiedsstelle ihren Sitz hat.

Folgende Voraussetzungen sind nach § 4 SächsSchiedsGütStG für die Wahl
zur/zum Friedensrichter(in) erforderlich:

(1) Der/Die Friedensrichter(in) muss nach ihrer/seiner Persönlichkeit und ihren/
seinen Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 
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(2) Friedensrichter(in) kann nicht sein, wer
1. als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist;
2. die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten ge-

schäftsmäßig ausübt;
3. das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalt ausübt

oder als Polizei- oder Justizbediensteter tätig ist.

(3) Friedensrichter(in) kann ferner nicht sein, wer die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder durch
gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermö-
gen beschränkt ist.

(4) Friedensrichter(in) soll nicht sein, wer
1. bei Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr noch

nicht oder das 70. Lebensjahr schon vollendet haben
wird;

2. nicht im Bereich der Schiedsstelle wohnt,
3. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und Rechts-

staatlichkeit verstoßen hat, insbesondere die im Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom
19. Dezember 1966 gewährleisteten Menschenrechte
oder die in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundsätze
verletzt hat oder

4. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt
für nationale Sicherheit tätig war. 

(5) Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen in herausge-
hobener Funktion von Parteien und Massenorganisationen,
der bewaffneten Organe und Kampfgruppen sowie sonstiger
staatlicher oder gemeindlichen Dienststellen oder Betriebe
der ehemaligen DDR, insbesondere bei Abteilungsleitern der
Ministerien und Räten der Bezirke, Absolventen zentraler
Parteischulen, politischen Funktionsträgern in den bewaff-
neten Organen und Kampfgruppen, Botschaftern und Lei-
tern anderer diplomatischer Vertretungen und Handelsver-
tretungen sowie bei Mitgliedern der Bezirks- und Kreisein-
satzleitungen wird vermutet, dass sie die als Friedensrich-
ter(in) erforderliche Eignung nicht besitzen. Diese Vermutung
kann widerlegt werden.

Die/der Friedensrichter(in), Bewerber oder Vorgeschlagene hat
gegenüber der Gemeinde schriftlich zu erklären, dass Aus-
schlussgründe nach den Absätzen 2, 3, 4 und 5 nicht vorliegen,
und seine Einwilligung, Auskünfte zu den Ausschlussgründen
des Absatzes 4 Nr. 3 und 4 und des Absatzes 5 beim Bundes-
beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
einzuholen, zu erteilen.
Bürger der Gemeinde Nünchritz, die Interesse an dieser ehren-
amtlichen Tätigkeit haben, können sich über weitere Vorausset-
zungen in der Gemeindeverwaltung Nünchritz bei Frau Uhlig,
Tel. 035265/50018 informieren oder formlos sich mit einem
tabellarischen Lebenslauf bis zum 31.03.2015 bewerben.

Wohnbaustellen in Nünchritz, 
OT Zschaiten, Teichstraße zu verkaufen

Im Ortsteil Zschaiten stehen folgende 2 Wohnbaustellen zwecks
eigener Wohnnutzung zum Verkauf. 
Die Baustellen befinden sich im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Zschaiten“, die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes sind bei der Bebauung der Grundstücke zu beachten. Der
Bebauungsplan kann im Bauamt der Gemeinde Nünchritz ein-
gesehen werden. 
Es handelt sich um eine Fläche vom ehemaligen Gut Zschaiten
an der Teichstraße. Alle Baulichkeiten des ehemaligen Gutes
wurden abgerissen und derzeit liegt die Fläche brach.

Im Rahmen des Abris-
ses der Baulichkeiten
wurde das Gelände
teilweise aufgefüllt. Im
Boden können sich
noch alte Flächenbefe-
stigungen, Reste vom
Abbruchmaterial und
alte Schächte bzw.
Brunnen befinden.
Wegen hohem Grund-
bzw. Schichtenwasser-
stand wird empfohlen,
ohne Keller zu bauen
oder den Keller was-
serdicht auszuführen.
Der Kaufpreis für die
erschlossenen Grund-
stücke beträgt für 
die Baustelle 1\8   mit 957 m2 29.925,00 Euro
die Baustelle 1\11 mit 950 m2 23.750,00 Euro
Zuzüglich zum Kaufpreis sind die Kosten der Vermessung (ca.
2.000,00 Euro), der künftig fällige Abwasserbeitrag und alle zum
Eigentumswechsel anfallenden Kosten zu tragen. 
Kaufinteressenten können eine schriftliche, verbindliche Bewer-
bung in der Gemeinde Nünchritz, Liegenschaften, Glaubitzer
Straße 10, 01612 Nünchritz, Fax 035265/50041 abgeben bzw.
an die o. g. Adresse senden. 
In der Bewerbung ist bitte die gewünschte Baustelle bzw. Aus-
weichbaustelle zu benennen und der Finanzierungsnachweis
über den Kaufpreis incl. Vermessungskosten (Bankbestätigung)
beizufügen.
Nähere Informationen zum Kauf erteilen wir gern auch telefo-
nisch unter 035265/50031. Ein Termin zur Besichtigung kann
ebenfalls telefonisch vereinbart werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der Unterlagen und der obigen Anga-
ben wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Es handelt sich um
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Eine Verpflich-
tung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu
erteilen, besteht für die Gemeinde Nünchritz nicht.

Verkauf eines Grundstückes 
in Nünchritz, OT Merschwitz

Die Gemeinde Nünchritz ist Eigentümerin des bebauten Grund-
stückes Merschwitzer Elbstraße 21 im OT Merschwitz, Flur-
stücke 175b mit 640 m2 der Gemarkung Merschwitz. 
Im Mehrfamilienhaus sind 4 Mietwohnungen á 55 m2, davon der-
zeit 2 leer stehend und 2 vermietet.
Die gesamte Gebäudesubstanz befindet sich insgesamt laut
Sachverständigengutachten in einem guten Zustand.

Das Grundstück steht meistbietend zum Verkauf. Das Mindest-
gebot beträgt 57 TEuro. 
Kaufinteressenten können eine schriftliche, verbindliche Bewer-
bung in der Gemeinde Nünchritz, Liegenschaften, Glaubitzer
Straße 10, 01612 Nünchritz, Fax 035265/50041 abgeben bzw.
an die o. g. Adresse senden. 
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Der Bewerbung ist bitte der Finanzierungsnachweis über den
Kaufpreis (Bankbestätigung) beizufügen und die künftige Nut-
zungsabsicht zu benennen.
Nähere Informationen zum Kauf erteilen wir gern auch telefo-
nisch unter 035265/50031. 
Ein Termin zur Besichtigung und/oder zur Einsichtnahme in die
Gutachten kann ebenfalls telefonisch vereinbart werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der Unterlagen und der obigen Anga-
ben wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Es handelt sich um
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Eine Verpflich-
tung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu
erteilen, besteht für die Gemeinde Nünchritz nicht.

Wohnbaustellen im OT Merschwitz,
Seußlitzer Straße zu verkaufen

In Nünchritz, OT Mersch-
witz wurden 3 Wohnbau-
stellen zwecks eigener
Wohnnutzung zum Verkauf
vorbereitet. 
Es handelt sich um 3 Bau-
stellen zwischen Sportplatz
und Kindertagesstätte Elb-
kinder an der Staatsstraße
S88.
Auf den neugebildeten
Flurstücken 181/9 mit
943 m2 und 181/12 mit
980 m2 der Gemarkung
Merschwitz wurde die ehe-
malige Bebauung im Früh-
jahr 2014 abgerissen.
Es handelt sich um
Lückenbebauungen im In-
nenbereich nach § 34 BauGB. 

Folgende Medien liegen an den südlichen Grundstücksgrenzen
an: Schmutzwasser, Trinkwasser

Im öffentlichen Straßenbereich in der Seußlitzer Straße befinden
sich die Medien: Strom, Telekom. 

Erforderliche Hausanschlüsse sind über die jeweiligen Medien-
träger auf eigene Kosten herstellen zu lassen.

Die Kaufpreise für die 3 Wohnbaustellen betragen:
Flurstück 181 f mit 752 m2

bei 31,00 Euro/m2 23.312,00 Euro

Flurstück 181/12 mit 980 m2

bei 29,00 Euro/m2 28.420,00 Euro

Flurstück 181/9 mit 943 m2

bei 29,00 Euro/m2 27.347,00 Euro

Zuzüglich zum Kaufpreis sind alle zum Eigentumswechsel anfal-
lenden Kosten zu tragen. 
Kaufinteressenten können eine schriftliche, verbindliche Bewer-
bung in der Gemeinde Nünchritz, Liegenschaften, Glaubitzer
Straße 10, 01612 Nünchritz, abgeben bzw. an die o. g. Adresse
senden. 
In der Bewerbung ist bitte die gewünschte Baustelle bzw. Aus-
weichbaustelle zu benennen und der Finanzierungsnachweis
(Bankbestätigung) über den Kaufpreis beizufügen.

Nähere Informationen zum Kauf erteilen wir gern auch telefo-
nisch unter 035265/50031. Ein Termin zur Besichtigung kann
ebenfalls telefonisch vereinbart werden.

Für Inhalt und Richtigkeit der Unterlagen und der obigen Anga-
ben wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Es handelt sich um
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Eine Verpflich-
tung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu
erteilen, besteht für die Gemeinde Nünchritz nicht.
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Vandalismus – Warum?

Wieder wurde sinnlos zerstört. So geschehen in der Nacht vom
9. zum 10. Januar 2015. Wahrscheinlich ein Feuerwerkskörper
wurde benutzt, um den Briefkasten der Grundschule an der
Glaubitzer Straße zu demolieren. Dadurch entstand ein erheb-
licher Sachschaden. Die Gemeinde erhob Anzeige und es wird
durch die Polizei ermittelt. Vielleicht hat ja jemand aus der Be-
völkerung etwas mitbekommen. Die Gemeindeverwaltung ist
dankbar über jeden Hinweis, auch anonym.

Zweckverband 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal

Schließtage im Jahr 2015
Die Wertstoffhöfe auf den
Umladestationen in Grop-
titz, Gröbern, Freital und
Kleincotta sind betriebsbedingt an folgenden Tagen geschlos-
sen: 7. März, 27. Juni, 14. November
Das gilt auch für das Weißeritz Humuswerk in Freital.
Am 4. Februar und 18. März öffnen diese Anlagen erst um 13.00
Uhr. Von dieser Regelung sind nicht die Wertstoffhöfe in Alten-
berg, Dippoldiswalde, Großenhain, Meißen, Neustadt und Wein-
böhla betroffen. Diese haben wie gewohnt montags, mittwochs
und freitags von 13.00 bis 18.00 Uhr und sonnabends von 8.00
bis 12.00 Uhr geöffnet.
Geschäftsstelle des ZAOE
Tel. 0351 4040450, presse@zaoe.de, www.zaoe.de

Mobiler Hochwasserschutz 
für das Gemeindegebiet

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Gemeindegbiet
Nünchritz erwarb die Gemeinde Nünchritz mobile Hochwasser-
schutzanlagen im Gesamtwert von rd. 62 TEuro von der Fa. SSU
Mobiler Hochwasserschutz GmbH aus Freilassing. Maßgebend

beim Erwerb waren vor allem die mobile Einsatzbereitschaft, die
Wiederverwendbarkeit der Schutzeinrichtungen, die schnelle
Bereitstellung vom Lager zum Einsatzort, ein schneller Aufbau
sowie ein geringer Personaleinsatz.
Beim diesem nunmehr vorhandenen patentierten Hochwasser-
schutz-System handelt es sich um einen Schutzdeich aus
Schlauchelementen (Floodtube) mit verschiedenen Durchmes-
sern, welche aneinandergereiht als auch neben- und übereinan-
der angeordnet, miteinander verbunden und mit Wasser befüllt
einen massiven aber auch flexiblen Deich beliebiger Länge mit
wählbaren Stauhöhen von 0,60 m bis 1,60 m ergeben. Die er-
worbenen Elemente sind 15 m lang bei Durchmessern von 0,7
bzw. 0,9 m und werden je mit 6 m3 bzw. 10 m3 Wasser am Ein-
satzort befüllt. Die Schlauchelemente bestehen aus einem  PVC
beschichtetem Polyestergewebe mit einer Reißfestigkeit von
5000N/5 cm. Hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit ist festzu-
halten, dass bei ordnungsgemäßer Handhabung entsprechend
der Betriebsanweisung die Floodtube über 20 Jahre eingesetzt
werden können. Neben der Lagerung auf den Trommeln können
die Elemente auch von Hand aufgerollt bzw. gefaltet in Regalen
gelagert werden.
Zur Errichtung eines Deiches mit dem Floodtube-System von
z. B. 105 m Länge mit einer Stauhöhe von 1,20 m benötigen 5
Personen ca. 3 Stunden. Im Vergleich hierzu würden entspre-
chend der Erfahrungswerte zum Aufbau eines Sandsackdeiches
von 100 m Länge mit 1 m Stauhöhe bei Einsatz von 5 Personen
ca. 40 Stunden benötigt. Hinzu kämen noch die Zeiten für das
Befüllen sowie den Transport der dabei ca. benötigten 14.000
Sandsäcke. 
Der Wasserwehr der Gemeinde stehen 32 Floodtubeelemente
mit einer Länge vom 15 m mit einem Durchmesser 70 cm und
einer Stauhöhe von 60 cm sowie 6 Floodtubeelemente, eben-
falls 15 m lang, mit einem Durchmesser von 90 cm und einer
Stauhöhe von 80 cm einschließlich Trommeln für die Lagerung
sowie der nötigen Befüllstutzen sowie eines Gebläses mit Ver-
brennungsmotor zur Verfügung.



Mitgliedergruppe 
der Volkssolidarität Nünchritz

Karl-Marx-Straße 27E
Jeden Montag 14.00 Uhr Spielnachmittag im Klub, 

also am  2., 9., 16. und 23. Februar

Jeden Dienstag 14.00 Uhr Seniorengymnastik im Klub, 
also am 3., 10., 17. (Fasching) und 
24. Februar 

Mittwoch, 04.02. 16.30 Uhr Vorstandssitzung im Klub, 
mit Volkshelfern

Dienstag, 10.02. 8.30 Uhr Wandertag, Treff am Bhf, 
Besuch Panometer Dresden: 
„Dresden 1945”

Mittwoch, 11.02. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag im Klub, 
Blutzuckerkontrolle

Dienstag, 17.02. 14.00 Uhr Faschingsfeier im Klub

Donnerstag, 19.02. 15.00 Uhr Kegeln auf der Kegelbahn 
Justus-von-Liebig-Straße

Mittwoch, 25.02. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag im Klub,
DIA-Vortrag: Das Berner Oberland

Donnerstag, 26.02. 7.30 Uhr Badetag in Bad Schandau, 
Treff am Bhf. 
Anmeldung: 
Bärbel Schmidt, Tel. 035265-56102

Der Vorstand der Ortsgruppe wünscht allen Teilnehmern
am Klubgeschehen Freude, Entspannung und gute Unter-
haltung.
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EINRICHTUNGEN

VEREINSNACHRICHTEN

Die Gemeindeverwaltung und Ihr Bürgermeister gratulieren ganz herzlich den 

AAAA llll tttt eeee rrrr ssss jjjj uuuu bbbb iiii llll aaaa rrrr eeee nnnn
Diesbar-Seußlitz

Herrn Karl Klemm am 30.01. zum 73. Geburtstag
Herrn Joachim Lehmann am 31.01. zum 79. Geburtstag

Goltzscha
Frau Erika Hornemann am 24.01. zum 78. Geburtstag
Herrn Dieter Beulig am 27.01. zum 74. Geburtstag
Frau Johanna Born am 01.02. zum 77. Geburtstag
Frau Helga Hartmann am 04.02. zum 78. Geburtstag

Leckwitz
Frau Ingrid Heimann am 22.01. zum 79. Geburtstag
Frau Charlotte Simon am 22.01. zum 74. Geburtstag
Herrn Ralph Scharf am 24.01. zum 77. Geburtstag

Merschwitz
Herrn Werner Hursky am 22.01. zum 70. Geburtstag
Frau Käte Klotzsche am 22.01. zum 80. Geburtstag
Frau Karola Sucker am 22.01. zum 75. Geburtstag
Frau Marianne  Kühne am 23.01. zum 87. Geburtstag
Frau Erika Prinz am 24.01. zum 71. Geburtstag
Frau Erika Lange am 25.01. zum 82. Geburtstag
Herrn Wolfgang Putzger am 29.01. zum 71. Geburtstag
Herrn Dieter Vierke am 02.02. zum 79. Geburtstag
Frau Anna Maurer am 03.02. zum 80. Geburtstag
Frau Irmgard Richter am 04.02. zum 75. Geburtstag

Naundörfchen
Herr Siegfried Mommert am 30.01. zum 75. Geburtstag

Neuseußlitz
Frau Elsbeth Kierstein am 22.01. zum 85. Geburtstag
Herrn Horst Rosenmeier am 24.01. zum 82. Geburtstag
Herrn Manfred Berke am 29.01. zum 71. Geburtstag

Nünchritz
Herrn Ekkerhard Göhler am 23.01. zum 74. Geburtstag
Frau Ursula Nitzsche am 23.01. zum 70. Geburtstag
Herrn Jürgen Schmidt am 24.01. zum 71. Geburtstag
Herrn Heinz Korpowski am 25.01. zum 73. Geburtstag
Frau Elfriede Schulze am 25.01. zum 77. Geburtstag
Herrn Manfred Nicklisch am 26.01. zum 77. Geburtstag
Herrn Hans Georg Syrbe am 26.01. zum 82. Geburtstag
Frau Adina Hermann am 27.01. zum 78. Geburtstag
Herrn Theo Preiß am 27.01. zum 80. Geburtstag
Herrn Hans Rispei am 27.01. zum 82. Geburtstag
Herrn Wilfried Günther am 28.01. zum 77. Geburtstag
Frau Irmgard Kürsten am 28.01. zum 84. Geburtstag
Frau Helga Borsdorf am 29.01. zum 80. Geburtstag
Herrn Rudolf Pöhler am 29.01. zum 71. Geburtstag
Frau Christa Walde am 29.01. zum 71. Geburtstag
Frau Karin Müller am 30.01. zum 72. Geburtstag
Frau Karin Schneider am 30.01. zum 75. Geburtstag
Frau Annelore Wustmann am 30.01. zum 79. Geburtstag
Herrn Edmund Poller am 02.02. zum 70. Geburtstag
Herrn Hansdieter Freitag am 02.02. zum 77. Geburtstag
Herrn Gerhard Fischer am 04.02. zum 80. Geburtstag
Frau Marita Grimmer am 04.02. zum 70. Geburtstag
Frau Erika Käseberg am 04.02. zum 80. Geburtstag

Roda
Frau Rosemarie Gillhoff am 24.01. zum 74. Geburtstag

Weißig
Frau Heiderose Rillich am 25.01. zum 71. Geburtstag
Herrn Günther Preußner am 29.01. zum 86. Geburtstag

Verkehrsraumeinschränkungen im Gemeindegebiet
am Samstag, dem 24.01.2015, 8.00 - 18.00 Uhr
Vollsperrung aufgrund von Baumfällarbeiten 

Karl-Marx-Straße, ab Zufahrt Feuerwehr Nünchritz 
bis Fr.-v.-Heyden-Platz

26.01. - 06.02.2015, Fahrbahneinengung, 
halbseitige Sperrung als Wanderbaustelle 

im Zuge von Baugrunduntersuchungen
S 88 – Merschwitzer Straße, OT Neuseußlitz

S 88 – Seußlitzer Straße, OT Merschwitz

 

j.muenzinger
Textfeld
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Seniorenverein Nünchritz e.V.

DART-SPIELE
Wann/Wo? Am Donnerstag, dem 22.01., 14.00 Uhr 

treffen wir uns zum Dart-Spielen. 
Bitte anmelden.                

SPRECHSTUNDE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Am Montag, dem 26.01., 14.00 Uhr findet die Beratungsreihe
zur Kranken- und Altenpflege bei Schwester Kerstin Steuer
statt.                                                                                                

SENIORENSPORT
Wir treffen uns am Dienstag, dem 27.01., 9.30 Uhr zum Sport im
betreuten Wohnen von Schwester Kerstin.                                    

HANDARBEITEN
Die Handarbeitsgruppe trifft sich am Mittwoch, dem 28.01.,
14.00 Uhr.                                                                                       

BOWLING
Am Donnerstag, dem 29.01. fahren wir 13.30 Uhr ab
EDEKA/Nünchritz zum Bowling nach Riesa (Olympia-Center).
Meldung bei Frau Löffler, Tel. 035265 56509.   

SPRECHSTUNDE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Am Montag, dem 02.02., 14.00 Uhr findet die Beratungsreihe zur
Kranken- und Altenpflege bei Schwester Kerstin Steuer statt.

SPIELE-NACHMITTAG
Wann/Wo? Am Dienstag, dem 03.02., 14.00 Uhr 

ist wieder unser Spiele-Nachmittag.

VORSTANDSITZUNG
Wir treffen uns am Dienstag, dem 03.02., 16.00 Uhr.                     

Alle Senioren und „noch nicht Senioren“ aus allen Ortsteilen
der Gemeinde Nünchritz sind herzlich zu unseren Veranstal-
tungen eingeladen.

P. Limbach, Seniorenverein Nünchritz e.V.  

Biathlon- und Schützenverein
Nünchritz-Glaubitz e.V.

Kreismeisterschaft der DLW 2015 
mit großer Beteiligung
Durch den großen Zuspruch bei den Kreismeisterschaften der
Druckluftwaffen kamen die „großen“ Sportschützen des BSV
Nünchritz-Glaubitz e.V. am 10.01.2015 in Ebersbach zusam-
men.

In der Herrenklasse mit dem Luftgewehr sicherte sich Maik
Röder mit guten 346 Ringen den Kreismeistertitel. Mario
Wagner wurde in derselben Klasse mit 286 Ringen Vierter. In
der Disziplin Luftgewehr-Auflage konnte Ulrich Werner sich
über den Kreismeistertitel freuen. Er erreichte durch eine starke
letzte Serie 219 Ringe.

In der Damenklasse zeigte Yvette Roch eine solide Leistung. Mit
327 Ringen mit dem Luftgewehr und 307 Ringen mit der Luft-
pistole sicherte sie sich gleich zwei der begehrten Kreismeister-
titel. Einen weiteren Titel für den BSV erkämpfte sich Klaus
Bernhardt. Mit der Luftpistole erreichte er in der Herrenklasse
361 Ringe. Ebenfalls eine gute Leistung zeigten in dieser Klasse
auch Vincenz Widera mit 327 Ringen und Mario Wagner mit
302 Ringen. Bei den Senioren bewies auch Peter Groll, welche
Leistung möglich ist. Mit 333 Ringen holte er den 2. Platz. 

Das Kreiskönigsschießen entschieden die Königin und der
König von 2014 erneut für sich.

Mit Zuversicht schauen wir jetzt auf die Bezirksmeisterschaft in
Dresden, und wünschen allen „Gut Schuss“.

Unseren „kleinen“ Schützinnen und Schützen drücken wir natür-
lich auch ganz fest die Daumen, wenn sie ihre Kreismeister-
schaft im Rahmen des ersten Wettkampfes der Kreis-Rang-
Liste Jugend am 24.01.2015, ebenfalls in Ebersbach, absolvie-
ren.

Klaus Bernhard Petra Wagner
Sportberichterstattung
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der diensthabende Arzt ist über Rettungsleitstelle
Tel. 03525/721110 oder 03525/19292 zu erfragen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00 - 11.00 Uhr)

24./25.01. Dipl.-Stom. Ina Wolf & Dr. med. Falk Wolf
Querstraße 11, 01612 Nünchritz, 
Tel. 035265/56847

31.01./01.02. Dipl.-Stom. Roland Schlegel
Geraer Straße 4, 01587 Riesa, 
Tel. 03525/872315

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glaubitz
im Kirchspiel Zeithain
Kirchgasse 5 · 01612 Glaubitz 
Tel. 035265/54271 · Fax 035265/64214
E-Mail: kirche-glaubitz@gmx.de

Letzter Sonntag nach Epiphanias, 25.01.2015
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz

10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz

Septuagesimae, 01.02.2015
9.00 Uhr Gottesdienst in Zschaiten

10.30 Uhr Gottesdienst in Glaubitz

Programm der Begegnungsstätte Nünchritz
Glaubitzer Straße 20, gegenüber Wacker-Sporthalle

Basteltreff: Montag, 9. Februar, 19.00 Uhr
Gebetskreis: wöchentlich dienstags, 

11.00 - 12.00 Uhr
Gesprächsabend: Dienstag, 10. Februar, 19.30 Uhr  

Infoabend zum Weltgebetstagsland:
„Bahamas“ 

Frühstückstreff: wöchentlich donnerstags,
9.30 - 11.00 Uhr,

Soziale Beratung: um tel. Anmeldung wird gebeten!
Fr. Riedel 03525 734319

Veranstaltungen im Gemeinderaum, Kirchgasse 5
Frauenkreis Glaubitz: Donnerstag, 5. Februar, 14.30 Uhr 

im Pfarrhaus
Hauskreise: montags, 19.30 Uhr

Meldung bei G. Schönfelder, 
J. Broschwitz, Tel. 54238

Vorschulkreis: Samstag, 7. Februar, 
9.30 - 11.00 Uhr im Pfarrhaus

Jugendhauskreis: montags, ab 18.30 Uhr
im Gemeinderaum, offen für alle 

Männerkreis: Mittwoch, 11. Februar, 14.30 Uhr
im Pfarrhaus 

JG: freitags, 19.00 Uhr
im Gemeinderaum

Musikalische Gruppen in unserer Gemeinde
Singkreis Glaubitz: mittwochs, 19.30 Uhr im Pfarrhaus     
Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19.30 Uhr in Zschaiten   
Posaunenchor: donnnerstags, 19.30 Uhr 

im Pfarrhaus
Epiphanisband: z.Z. Proben nach Absprache!

Fr. Giegold, Tel. 55268

Ev.-Luth. Pfarramt Diesbar-Seußlitz
Mittelstraße 4 · 01612 Merschwitz
Tel./Fax 035267/55292

Sonntag, 25. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in Seußlitz

Sonntag, 1. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in Merschwitz

KIRCHENNACHRICHTEN

Monatsspruch Februar: Ich schäme mich des Evangeli-
ums nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet der
glaubt. Römer 1,16

Suchen für priv. Haushalt in Leckwitz eine engagierte
Haushaltshilfe mittleren Alters, Umgang mit Hunden
von Vorteil. Bei Interesse oder nähere Auskünfte bitte
unter Tel. 0173/5672279 anrufen.

Suche Garage innerhalb Nünchritz 
mit Stromanschluss.
Tel. 0152 59927390
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Volkssolidarität
Pflegedienst Nünchritz gGmbH

- Häusliche Krankenpflege
- Verhinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit

der Pflegeperson
- Beratungsbesuche nach SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung

01612 Nünchritz · Glaubitzer Str. 12a · Tel. 035265/56770

Weitere Leistungen:

- Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH
Tel. 035265/649711

- Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH
Tel. 035267/53626

- „Essen auf Rädern”
Tel. 035265/649712

Genießen Sie auf leichte Art

„Deutsche Edel-Forel len”

Täglich lebendfrisch.  

Direkt  vom Erzeuger

Forellenanlage Zeithain im BIZ Zeithain
Frischer Räucherfisch
Öffnungszeiten:
Montag - Mittwoch 9.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag/Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Sonnabend 9.00 - 12.00 Uhr
Forellenanlage Zeithain · Am See 3 · 01619 Zeithain · Tel. (03525) 760059

H.P.K. - HÄUSLICHE PRIVATE KRANKENPFLEGE

Meine Kompetenz - Ihr Wohlbefinden
Krankenpflege rund um die Uhr

• Tagespflegestätte mit 12 Plätzen
• Ambulanter Pflegedienst
• alle Pflegeleistungen

(nach dem Pflegeversicherungsgesetz)
• Behandlungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• individuelle Beratungsbesuche

S I E  B R A U C H E N  H I L F E ?
W I R  H E L F E N  I H N E N !

HÄUSLICHE PRIVATE KRANKENPFLEGE
UND TAGESPFLEGESTÄTTE  

Romy Christoph
Examinierte Fachkrankenschwester

Kassenzulassung

Dorfplatz 2 · 01619 Zeithain OT Röderau-Bobersen
Tel./Fax 03525/760203 · Funk 0172/3516866

Privates Bestattungshaus

Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen Sie uns
an, wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Ab-
sprache kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe führen dieses Zeichen

Glaubitz, Bahnhofstraße 79
Tag & Nacht Tel. (035265) 56834

Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (035263) 31240
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Information des Abwasserzweckverbandes „Elbe-Floßkanal”

Neubau/Nachrüstung von Kleinkläranlagen bis Ende 2015 
Wasserrechtlicher Vollzug gemäß § 57 Wasserhaushaltsgesetz für Grundstücke mit dauerhaft dezentralem
Entsorgungsstatus

Worum geht es?
Im Freistaat Sachsen müssen alle Kleinkläranlagen bis zum 31. Dezember 2015 dem Stand der Technik entsprechen, das heißt
über eine vollbiologische Reinigungsstufe verfügen. 

Fördermittelprogramm läuft 2015 aus!
Für den Neubau bzw. die Umrüstung von Kleinkläranlagen  werden vom Freistaat Sachsen Fördermittel durch die Sächsische
Aufbaubank bereitgestellt. Das Förderprogramm läuft aber 2015 Jahr definitiv aus, so dass hier Eile geboten ist. Sie sollten sich
diese Gelder nicht durch Fristablauf entgehen lassen. 
Der Neubau bzw. die Umrüstung einer bestehenden Abwasseranlage zur vollbiologischen Kleinkläranlage nimmt erfahrungs-
gemäß einige Zeit in Anspruch. Es ist daher ratsam, bereits jetzt schon alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der
Frist (31.12.2015) in die Wege zu leiten. Hinzu kommt, dass mit einem Anstieg der Baupreise sowie der Auslastung der Baukapa-
zitäten zu rechnen ist. 
Es erhält nur noch derjenige die Förderung, wer rechtzeitig 2015 den Abschluss eines Liefervertrages nachweisen kann.

Sanierungsanordnung umsetzen!
Das LRA Meißen hat ein per Allgemeinverordnung eine generelle Sanierungsanordnung erlassen (Veröffentlichung im Amtsblatt
für den Landkreis Meißen am 28.08.2014). Durch diese sind Sie rechtlich bereits verpflichtet worden. Die Nichtumsetzung muss
sich aber dann der Einzelne zurechnen lassen bis hin zu Bußgeldverfahren oder sonstigen Zwangsmaßnahmen.  

Verfahrensweg zur Erlaubniseinholung/Erlaubnisanpassung
Für das Antragsverfahren · Beratung · Weiterleitung des Antrages zur Erlaubniserteilung · Abnahme Kleinkläranlagen · Beantra-
gung Fördermittel · zeichnet der AZV als Aufgabenträger verantwortlich 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes zur Verfügung bzw. können Sie Informationen auf der
Homepage des Verbandes erhalten.  

Es ergeht nochmals die Aufforderung, umgehend zu handeln und bereits jetzt schon mit Lieferfirmen für Kleinkläranlagen in Kon-
takt zu treten, damit o. g. Folgen vermieden werden können. Ihr Abwasserzweckverband

Redaktionelle Termine 2015 für die Amtsblätter
Nünchritz und Glaubitz 1. Quartal

23.1.-12.2. Rippchen satt

Samstag, 14. Februar: Valentinstag-Dinner
mit Musik der „Golden Oldies“

Do, 26. Februar: Kabarett Sanftwut Thomas Manni Störel

„Unbeschwert mit Frau am Herd“
Einlass ab 18 Uhr, Eintritt 15,- €/Person

Sonntag, 1.3.: Hutznnachmittag mit den

„Original Hutznbossen“
Beginn 16 Uhr, Eintritt: 15,- €/Person

6.3.-19.3. Fischwochen

Hauptstr. 14b · 01612 Nünchritz OT Roda · Tel. 03 5265/5 6753
Täglich außer Mittwoch ab 11.00 Uhr geöffnet · www.dorfkrugroda.de

Veranstaltungen
Bitte reservieren!

Auszubildende gesucht!
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